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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Martin Habersaat (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Schule im digitalen Zeitalter 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erklärt auf seinen Webseiten: 

„Insgesamt erhält das Bildungsministerium 250 neue Stellen, um die Digitalisierung an 

den Schulen voranzubringen - 40 davon für die Informatik-Weiterbildungsoffensive.“ 

 

1. Mit welchem Budget sind diese 250 neuen Stellen unterlegt? 

 

Antwort: 

Die Stellen sind mit einem jeweiligen Jahresbudget von je 50.000 €, mit dem die Lan-

desregierung neue und abzubauende Stellen grundsätzlich pauschal berechnet, un-

terlegt. Etwaige Schwankungen im Haushaltsvollzug werden durch das Personal-

budget und die am Ende eines jeden Jahres umzusetzenden Tarifverstärkungsmittel 

ausgeglichen. 
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2. Wie viele dieser Stellen sind bereits ausgeschrieben? 

 

Antwort: 

Die Beantwortung der Frage erfolgt gegliedert nach der Verwendung der Stellen: 

a) 120 Stellen dienen der Entwicklung und Implementierung von Medienkonzepten 

an jeder Schule. 17 dieser Stellen stehen den berufsbildenden Schulen zur Verfü-

gung. Die 120 Stellen werden nicht ausgeschrieben, sondern den Schulen zuge-

wiesen. 

b) 90 Stellen sind dem IQSH zum Aufbau einer landesweiten Unterstützungsstruk-

tur für den digitalen Fachunterricht zugewiesen. Hiervon wurden 28,5 Stellen aus-

geschrieben oder sind durch Umsetzung bereits besetzt (Stand 25.05.2021). Von 

den 90 Stellen stehen 5 Stellen für eine Nutzung durch das SHIBB zur Verfügung. 

c) 40 Stellen stehen für die Weiterbildungsoffensive Informatik zur Verfügung. Die 

Stellen werden nicht ausgeschrieben, sondern als Ermäßigungsstunden für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung genutzt, die nach einem Inte-

ressenbekundungsverfahren eine Zusage für die 1,5-jährige Weiterbildung erhal-

ten. 

 

3. Welche Aufgaben sind für die Inhaber*innen dieser 250 Stellen vorgesehen? 

 

Antwort: 

a) Die den Schulen zugewiesenen 120 Stellen sollen für die Entwicklung und Imple-

mentierung von Medienkonzepten, der Unterstützung des Kollegiums bei der Nut-

zung der digitalen Medien sowie der Verbindung von Schule und Schulportal-SH 

und dem Lernmanagementsystem genutzt werden. 

b) Die dem IQSH zugewiesenen 90 Stellen sind für die Wahrnehmung folgender 

Aufgaben vorgesehen: 

• für die überfachliche, regionale Medienfachberatung für die Betreuung in allen 

Kreisen und kreisfreien Städten in allen Schularten (außer BBS) sowie für die 

Weiterentwicklung der Medienwerkstätten und deren Nutzung 

• für die Entwicklung und Umsetzung fachbezogener Unterrichtskonzepte, -ma-

terialien und Lernmethoden in 5 Clustern (MINT, Sprachen, Gesellschaftswis-

senschaften, Kunst und Musik, Berufsbildung) in enger Kooperation von IQSH, 

SHIBB, IPN und Hochschulen mit der schulpraktischen Expertise 
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• für die Koordination im IQSH und der Hochschulen, Monitoring und Evaluation 

• für den Aufbau und die Koordinierung landesweiter digitaler Angebote an den 

Schnittstellen Schule - Lehrkräftebildung - Wissenschaft 

• für Support School-SH, Support Schulportal-SH (pädagogischer Helpdesk für 

alle Schulen (zentrale Aufgaben, Anleitungen, Tutorials, Fortbildung, Schulpor-

tal, LMS, Mail, Online-Office…)) 

c) Die 40 Stellen für die Weiterbildungsoffensive Informatik sind für die Lehrkräfte-

gewinnung im Fach Informatik vorgesehen. Bis zum Ende des Schuljahres 

2023/24 sollen bis zu 225 Lehrkräfte durch die Weiterbildung eine Unterrichtsge-

nehmigung für das Fach Informatik erhalten. 

 

4. Welche Dienststellen bzw. Einsatzorte sind für die Inhaber*innen dieser 250 

Stellen vorgesehen? 

 

Antwort: 

a) Für Lehrkräfte, die Ermäßigungsstunden aus den 120 Stellen erhalten, ist die 

Schule der Dienstort. 

b) Für die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber der 90 Stellen ist der Dienstort je 

nach Aufgabe das IQSH, das SHIBB oder der jeweilige Kooperationspartner. 

c) Dienstort der an der Weiterbildung teilnehmenden Lehrkräfte ist die Schule. 

 

5. Wie werden diese Stellen im Kompetenzdreieck Schule - Landesregierung - 

IQSH/SHIBB eingebunden sein? 

 

Antwort: 

Siehe Antworten zu den Fragen 2 bis 4. 


